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Auf dem Strande

Lange Wiese

10m

LD

50m

150m

Gewässerschutz-

streifen gemäß 

§ 35 LNatSchG

20m
Deichschutzstreifen gemäß § 66 LWG

SO 1
Camping- und 

Wochenendplatz 

P/St

Sanitär
I GR < 100m²
GH < 5,20 ü NHN

SO
Camping

15m

SO 2
Camping- und 

Wochenendplatz Sauna / Bücherei /Sanitär
I GR < 300m²
GH < 5,20 ü NHN

Sanitär
I GR < 250m²
GH < 5,20 ü NHN

Sanitär
I GR < 150m²
GH < 5,20 ü NHN

Restaurant
I GR < 420m²
GH < 5,20 ü NHN

Rezeption/Info
/drei Betriebs-/
Mitarbeiterunterkünfte
I GR < 880m²
GH < 5,20 ü NHN

Bauverbot 
gemäß § 82 LWG

LD

LD

Sanitär
I GR < 320m²
GH < 6,20 ü NHN

Sanitär
I GR < 250m²
GH < 5,00 ü NHN

I  o 
max. 50 Aufstell- / 
Standplätze

I  o 
max. 75 Aufstell- / 
Standplätze

§

§

§

§

FFH
-G

ebiet 1732-381

"R
osenfelder B

rök nördlich D
ahm

e"

Über-
belegung

Über-
belegung

Über-
belegung

Über-
belegung

20m

Ausgearbeitet im Auftrag der Gemeinde Grube durch das Planungsbüro Ostholstein, 
Tremskamp 24, 23611 Bad Schwartau, www.ploh.de

PRÄAMBEL
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. mit § 84 Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 16.12.2020 folgende Satzung über die 1. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 1a der 
Gemeinde Grube für ein Gebiet in Rosenfelde, westlich des Landesschutzdeiches, nördlich der Grenze zur Gemeinde 
Heringsdorf sowie des Stranddorfes Augustenhof und südlich des öffentlichen Strandparkplatzes - FKK-Ostsee Camping- , 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom  25.04.2018.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck in den „Lübecker 
Nachrichten, Ostholsteiner Nachrichten Nord" am 30.05.2020.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde vom 30.05.2020 bis 08.06.2020
durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. 
§ 4 Abs. 1 i.V. mit § 3 Abs. 1 BauGB am 05.07.2020 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am 16.06.2020 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes und die 
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die 
Begründung haben in der Zeit vom 21.07.2020 bis 21.08.2020 während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während 
der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegegeben werden können, am 
10.07.2020 durch Abdruck in den „Lübecker Nachrichten, Ostholsteiner Nachrichten Nord" ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB 
auszulegenden Unterlagen wurden unter www.groemitz.eu ins Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB am 17.07.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Grube, den 08.07.2021 Siegel                (Kirsten Sköries)
              -Bürgermeisterin-

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und-bezeichnungen 
sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind. 

Kiel, den 28.06.2021 Siegel              (Möller)
          - Öffentl. best. Verm.-Ing.-

8. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grube hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am 16.12.2020 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grube hat den Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) am 16.12.2020 als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss 
gebilligt. 

Grube, den 08.07.2021 Siegel                (Kirsten Sköries)
              -Bürgermeisterin-

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 
ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Grube, den 08.07.2021 Siegel                (Kirsten Sköries)
              -Bürgermeisterin-

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der Gemeinde und 
die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der 
Dienststunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 
14.07.2021 durch Abdruck eines Hinweises in den „Lübecker Nachrichten, Ostholsteiner Nachrichten Nord" 
ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und 
das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO 
(Gemeindeordnung) wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 15.07.2021 in Kraft getreten.

Grube, den 15.07.2021 Siegel                (Kirsten Sköries)
              -Bürgermeisterin-
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SATZUNG DER GEMEINDE GRUBE
ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES
BEBAUUNGSPLANES NR. 1a

für ein Gebiet in Rosenfelde, westlich des Landesschutzdeiches, 
nördlich der Grenze zur Gemeinde Dahme sowie 

des Stranddorfes Augustenhof und südlich des öffentlichen Strandparkplatzes 
- FKK-Ostsee Camping - 

ÜBERSICHTSPLAN
M 1: 10.000
Stand: 16. Dezember 2020

 BEBAUUNGSPLAN NR. 1a, 1. ÄNDERUNG DER GEMEINDE GRUBE
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TEIL A: PLANZEICHNUNG 
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BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§§ 22 und 23 BauNVOBAUGRENZE

OFFENE BAUWEISE

TEIL B: TEXT
Es gilt die BauNVO 2017
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1 - 15 BauNVO)
1.1 SONDERGEBIET, DAS DER ERHOLUNG DIENT - CAMPINGPLATZ - (§ 10 BauNVO)
(1) Das Campingplatzgebiet dient ganzjährig zu Zwecken der Erholung und der Errichtung von 

Standplätzen auf Camping- und Zeltplätzen, die für mobile Freizeitunterkünfte bestimmt sind, und 
den Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes und für sportliche sowie sonstige 
Freizeitzwecke, die das Erholen nicht wesentlich stören.
Zulässig sind:
1. max. 720 Standplätze für Zelte und Wohnwagen.
2. Anlagen und Einrichtungen, die zum Betrieb des Campingplatzes erforderlich sind.
3. max. drei Betriebs- / Mitarbeiterunterkünfte 
4. Anlagen und Einrichtungen für sportliche Zwecke und für die sonstige Freizeitgestaltung (Sauna,  
    Bücherei, etc.).
5. eine Schank- und Speisewirtschaft.
6. Anlagen für die Platzverwaltung.
7. Untergeordnete bauliche Anlagen zur Aufnahme sanitärer Anlagen auf Standplätzen bis zu 15 m³ 
    umbauten Raums.

1.2 SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN - CAMPING- UND 
WOCHENENDPLATZ - (§ 10 BauNVO)

(1) Die Sondergebiete dienen ganzjährig zu Zwecken der Erholung und der Errichtung von Stand- und 
Aufstellplätzen auf Camping- und Wochenendplätzen, die für Freizeitunterkünfte bestimmt sind, und 
den Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes und für sportliche sowie sonstige 
Freizeitzwecke, die das Erholen nicht wesentlich stören.
Zulässig sind:
1. 80 Standplätze für Zelte und Wohnwagen im SO 1. Von den 80 Standplätzen im SO 1 sind max.   
    50 Aufstellplätze für Campinghäuser für einen wechselnden Personenkreis innerhalb der        
    festgesetzten Baugrenzen zulässig.
2. 75 Standplätze für Zelte und Wohnwagen im SO 2. Von den 75 Standplätzen im SO 2 sind max. 
    75 Aufstellplätze für Campinghäuser für einen wechselnden Personenkreis innerhalb der 
    festgesetzten Baugrenzen zulässig.
3. Anlagen und Einrichtungen für sportliche Zwecke und für die sonstige Freizeitgestaltung.
4. Untergeordnete bauliche Anlagen zur Aufnahme sanitärer Anlagen auf Standplätzen bis zu 15 m³ 
    umbauten Raums.

1.3 NEBENANLAGEN (§ 14 BauNVO)
In den Sondergebieten sind als Nebenanlagen nur Vorzelte, Versorgungsanlagen im Sinne des § 14 
Abs. 2 BauNVO, Grillplätze, Bauliche Anlagen, die der Einrichtung von Sport- und Spielflächen 
dienen und überdachte Sammelstationen für Wertstoffe und Restmüll zulässig.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16-21a BauNVO)
2.1 ÜBERSCHREITUNG DER GRUNDFLÄCHEN (GR)

Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche GR < 420 m²  kann ausnahmsweise für gewerblich
genutzte Terrassen um bis zu 20% überschritten werden.

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 BauNVO)
Terrassen sind außerhalb der als überbaubar festgesetzten Grundstücksflächen und außerhalb des 
15 m-Waldschutzstreifens gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO zulässig. Bauordungsrechtliche 
Belange bleiben unberührt.

4. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 84 LBO)
4.1 OBERFLÄCHENGESTALTUNG IN DEN SONDERGEBIETEN

Die Fußwege und die Erschließungswege sind mit wasserdurchlässigen Materialien zu befestigen 
oder als wassergebundene Decken auszubilden.

4.2 GESTALTUNG DER STANDPLÄTZE
Standplätze sind mit Rasen oder in einer anderen Vegetationsdecke zu gestalten.

HINWEISE / VERMERKE
1. HOCHWASSERRISIKOGEBIET
Teile des Plangebietes befinden sich innerhalb eines Hochwasserrisikogebietes (HW 200) gemäß § 73 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz. Das Hochwasserrisikogebiet ist als Hochwassergefahrenkarte gemäß §9 (6a) BauGB 
nachrichtlich zu übernehmen. 
2. DIN-VORSCHRIFTEN / TECHNISCHE REGELWERKE
Soweit auf DIN-Vorschriften / technische Regelwerke in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, werden diese bei 
der Gemeinde Grömitz, Kirchenstraßse 11, 23743 Grömitz, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
bereitgehalten.

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZEI

o

GESAMTHÖHE ALS HÖCHSTMAß ÜBER NORMALHÖHENNULL 

I. FESTSETZUNGEN

PLANZEICHEN
Es gilt die BauNVO  2017

RECHTSGRUNDLAGEN
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES § 9 Abs. 7 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§§ 1 - 11 BauNVO

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 16 BauNVO

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, FLÄCHEN ODER 
MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und
1a BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

§ 10 BauNVO

GRUNDFLÄCHEGR < 100m²

GRÜNFLÄCHEN § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

CAMPINGPLATZEINGRÜNUNG

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN MIT BINDUNGEN 
FÜR BEPFLANZUNG UND FÜR DIE ERHALTUNG 
VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR
NEBENANLAGEN, STELLPLÄTZE, 
GARAGEN UND GEMEINSCHAFTSANLAGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und
Nr. 22 BauGB

PARKPLÄTZE / STELLPLÄTZE
 § 1 Abs. 4 und

§ 16 Abs. 5 BauNVO

SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN
CAMPING, CAMPING- / WOCHENENDPLATZ 

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG 

GH < 5,20 
ü NHN

ZELTWIESE

VERKEHRSFLÄCHEN
STRAßENBEGRENZUNGSLINIE

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

STRAßENVERKEHRSFLÄCHEN

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

VORHANDENE BAULICHE ANLAGEN

VORHANDENE FLUR- UND GRUNDSTÜCKSGRENZEN

FLURSTÜCKSBEZEICHNUNGEN

HÖHENPUNKTE0,24

FFH-GEBIET 1732-381
"ROSENFELDER BRÖK NÖRDLICHE DAHME"

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

GESCHÜTZTES BIOTOP

GEWÄSSERSCHUTZSTREIFEN

§ 21 LNatSchG

§ 35 LNatSchG

§

150m

LANDESSCHUTZDEICH

BAUVERBOT AB DEICHINNENFUß50m § 82 LWG

DEICHSCHUTZSTREIFEN AB DEICHKÖRPER § 66 LWG

REDUZIERTER WALDSCHUTZSTREIFEN 
GEMÄSS ZUM SCHUTZ DER WÄLDER, MOORE UND HEIDEN

§ 3 WaldSchV(alt)
§ 24 LWG

15m
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IV. KENNZEICHNUNGEN

FLÄCHEN, BEI DEREN BEBAUUNG BESONDERE BAULICHE 
SICHERUNGSMASSNAHMEN GEGEN NATURGEWALTEN ERFORDERLICH SIND
(HOCHWASSERRISIKOGEBIET)

Stranddorf 
Augustenhof

SO

FREIFLÄCHE / RASEN

BOOTSLAGERFLÄCHE

KNICK MIT SCHUTZSTREIFEN

GEHÖLZE / EINGRÜNUNG

SPIELPLATZ

SPORTFLÄCHEN

P/St

LD § 65 LWG

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

FLÄCHEN FÜR WALD

Herings-
dorf

Dahme

Authentizitätsnachweis / Übereinstimmungsvermerk
Hiermit wird bestätigt, dass die vorliegende digitale Fassung mit der Ausfertigungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 1a, 1. 
Änderung der Gemeinde Grube übereinstimmt. Auf Anfrage bei der Gemeinde Grube kann die Übereinstimmung der 
digitalen Fassung mit der Originalurkunde bestätigt werden.  


